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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, 
 
 
heute erhalten Sie ein neues Mandantenrundschreiben mit interessanten Informationen. 
 
Bitte lesen Sie dieses Rundschreiben bez. zumindest die Teile des Rundschreibens, welche Sie betreffen 
durch. 
 
 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass unsere Kanzlei am 
 
14.05. 2010 und 04.06.2010 geschlossen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis bald 
Ihr 

 

 

 
 

Ulrich Kallfass 

 



 

 

Termine Mai 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Gewerbesteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Grundsteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Sozialversicherung5 27.5.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine Juni 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Umsatzsteuer4 10.6.2010 14.6.2010 7.6.2010 

Sozialversicherung5 28.6.2010 entfällt entfällt 

 



 

Seite 3 von 9 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.6.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2008: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündigungsgrund 

Wenn ein Arbeitnehmer nicht imstande ist, in deutscher Sprache abgefasste Arbeitsanweisungen zu 
verstehen, kann dies ein Grund für eine ordentliche Kündigung sein. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
im Falle eines spanischen Produktionshelfers in der Automobilzuliefererindustrie entschieden, der 
entlassen worden war, nachdem bei verschiedenen internen Qualitäts-Audits festgestellt worden war, 
dass er die zum Zwecke der Qualitätssicherung verfassten Arbeitsanweisungen seines Arbeitgebers nicht 
lesen konnte. 

Nach einer von dem Arbeitnehmer unterzeichneten Stellenbeschreibung zählte es zu den Anforderungen 
der Stelle, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu verstehen. Nachdem klar geworden war, dass der 



 

Seite 4 von 9 

Arbeitnehmer hierzu nicht in der Lage war, hatte der Arbeitgeber die Kosten eines entsprechenden 
Sprachkurses übernommen, der allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nachdem in der 
Folgezeit festgestellt wurde, dass der betreffende Arbeitnehmer die Arbeits- und Prüfungsanweisungen 
noch immer nicht lesen konnte, forderte ihn der Arbeitgeber auf, Maßnahmen zur Verbesserung seiner 
deutschen Sprachkenntnisse zu ergreifen. Da keine Veränderung feststellbar war, drohte der Arbeitgeber 
schließlich eine Kündigung an und sprach diese letzten Endes mit Zustimmung des Betriebsrats aus. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Kündigung rechtmäßig war. Insbesondere stelle es keine 
unzulässige mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft dar, wenn ein Arbeitgeber von 
seinen Arbeitnehmern die Kenntnis der deutschen Schriftsprache verlangt, soweit diese für die 
entsprechende Tätigkeit erforderlich ist. 

Weihnachtsgratifikationen für Betriebsrentner nicht einseitig widerrufbar 

Wenn ein Arbeitgeber seinen Betriebsrentnern in drei aufeinanderfolgenden Jahren vorbehaltlos 
Weihnachtsgratifikationen in gleichbleibender Höhe gewährt, so führt dies zu einer betrieblichen Übung, 
die ihn auch in den Folgejahren verpflichtet, entsprechende Zahlungen zu leisten. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht im Falle eines Arbeitgebers entschieden, der über einen Zeitraum von mehr als 
zehn Jahren an seine Betriebsrentner Weihnachtsgeld gezahlt hatte, sie dann aber wissen ließ, er werde 
die freiwillige Leistung nach dem Ablauf von drei Jahren einstellen und die Leistungen fortan als 
„Versorgungsbezug freiwillige Leistung“ bezeichnete. 

Nach Ansicht des höchsten deutschen Arbeitsgerichts und aller vorausgegangenen Instanzen war dieses 
Verhalten nicht geeignet, die einmal eingetretene betriebliche Übung zu beseitigen und sie durch eine 
neue zu ersetzen. Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass die betreffenden Betriebsrentner der neuen 
Vorgehensweise des Arbeitgebers nicht widersprochen haben. Der Arbeitgeber könne sich nicht darauf 
berufen, durch sein Verhalten sei eine gegenläufige betriebliche Übung entstanden. 

Betreibt eine aus Landwirten gebildete GbR gemeinschaftliche Tierhaltung, sind bei der Bewertung 
dieses Betriebs Eigenflächen der Landwirte nicht zu berücksichtigen 

Der Einheitswert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft wird regelmäßig nach dem vergleichenden 
Ertragswertverfahren ermittelt. Dieses Verfahren gilt auch dann, wenn der dem Landwirt zuzurechnende 
Grund und Boden lediglich eine Hof- und Gebäudefläche ist, deren Vergleichswert wegen fehlender 
Ertragsfähigkeit 0 € beträgt. Zu dem Vergleichswert wird ein Ab- oder Zuschlag gemacht, wenn der 
tatsächliche Tierbestand von dem unterstellten Tierbestand abweicht. Der unterstellte Tierbestand wird 
dabei nach den Eigenflächen des Landwirts ermittelt. 

Die vorgenannten Grundsätze gelten auch, wenn eine aus Landwirten gebildete Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts auf einer ihr gehörenden Hof- und Gebäudefläche eine gemeinschaftliche 
Tierhaltung betreibt, z. B. eine Schweinemast. Bei der Berechnung des Zuschlags für den Überbestand 
an Vieh werden die von den Gesellschaftern selbst bewirtschafteten Flächen und gehaltenen 
Vieheinheiten nicht berücksichtigt. Der Betrieb der GbR und die Betriebe ihrer Gesellschafter sind 
bewertungsrechtlich selbstständig. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Aufgabeverlust einer wesentlichen Beteiligung 

Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft waren 
bis 2008 zur Hälfte und sind ab 2009 zu 40 % steuerfrei. Dies bedeutet gleichzeitig eine entsprechende 
Abzugsbeschränkung für die mit den Einnahmen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. 

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2009 entschieden, dass diese Abzugsbeschränkung nicht gelten 
sollte, wenn Ausgaben anfielen, ohne dass damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende 
Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen entstanden waren. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass dieses Urteil über den Einzelfall hinaus nicht 
anzuwenden ist. 
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Bei einer Windkraftanlage sind die verschiedenen Wirtschaftsgüter gesondert abzuschreiben 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass eine Windkraftanlage aus verschiedenen 
Wirtschaftsgütern (Windkraftanlage, Netzanschluss, Kabelbau, Wegebau, Übergabestation, Konzeption) 
besteht. Die Abschreibung für diese einzelnen Wirtschaftsgüter ist gesondert zu ermitteln. 

Bei der Windkraftanlage ist von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 12 Jahren auszugehen. 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter Netzanschluss, Kabelbau und 
Übergabestation beträgt 20 Jahre. 

Die Konzeptionierung des Windparks ist als immaterielles Wirtschaftsgut über 20 Jahre abzuschreiben. 

Für eine Schotterwegbefestigung beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fünf Jahre. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof diese Auffassung teilt. 

Berücksichtigung des Kindesunterhalts bei Unterhaltsleistungen an Lebensgefährtin 

Unterhaltsaufwendungen für einen Lebenspartner sind als außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen, wenn diesem öffentliche Mittel wegen einer Haushaltsgemeinschaft nicht gewährt 
werden. Wie die Höhe des abzugsfähigen Betrags ermittelt wird, hängt von den individuellen 
Verhältnissen ab. Gehört zur Haushaltsgemeinschaft ein unterhaltsberechtigtes Kind, sind die für die 
Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehenden Mittel um den nach steuerlichen und zivilrechtlichen 
Grundsätzen ermittelten Mindestunterhaltsbedarf des Kindes zu kürzen. Folgende Beispielsrechnung 
macht dies deutlich: 

Dem Unterhaltsleistenden zur Verfügung stehende Mittel 14.537 € 

Dem Empfänger zur Verfügung stehende Mittel   1.177 € 

Summe: 15.714 € 

abzüglich Mindestunterhalt Kind (87 % von 3.648 €)   3.174 € 

Summe: 12.540 € 

Davon ½ als Unterhaltsleistung zu berücksichtigen   6.270 € 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand setzt nicht zwingend eine eigene Küche voraus 

Eine freie Mitarbeiterin hatte neben einer im Ort B angemieteten Wohnung einen eigenen Hausstand im 
Haus der Eltern in A. Sie machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung geltend, die Finanzamt 
und Finanzgericht nicht anerkannten. Nach Ansicht des Finanzamts fehlte in A eine Küche für die 
Anerkennung eines eigenen Hausstands. Ein Kühlschrank sowie eine Mikrowelle reichten nicht aus. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine doppelte Haushaltsführung auch dann anzuerkennen 
ist, wenn es an einer eigenen Küche fehlt, im Übrigen aber alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Erweiterung des Kreises der Freiberufler im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung 

Die Abgrenzung zwischen gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit bei Tätigkeiten im Bereich der 
elektronischen Datenverarbeitung ist nicht immer einfach. Insbesondere bei Autodidakten waren die 
Kriterien, an die die Finanzverwaltung die Anerkennung einer freiberuflichen Tätigkeit geknüpft hat, nur 
schwer zu erfüllen. 

Diese strenge Betrachtung hat der Bundesfinanzhof durch drei Entscheidungen relativiert und den Kreis 
der ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. 

Ein als Netz- oder Systemadministrator tätiger Diplom-Ingenieur (Studienrichtung technische Informatik) 
übt einen freien Beruf aus. 

Ein EDV-Betriebswirt mit umfassenden Kenntnissen und Fähigkeiten, die denen eines Diplom-
Informatikers entsprechen, übt einen freien Beruf aus, wenn er im Bereich 
EDV-Consulting/Software Engineering selbstständig tätig ist. 

Ein als IT-Projektleiter tätiger Wirtschaftsassistent Datenverarbeitung mit umfassenden fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der EDV übt einen ingenieurähnlichen und damit freien 
Beruf aus. 
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Gewerblicher Grundstückshandel auch bei Wohnungsverkäufen auf Druck einer Bank 

Eine Angestellte erwarb 1992 ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus, das sie ab 1994 mit der 
Familie bewohnte. Auf dem Grundstück errichtete sie ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, einem 
Büro-, einem Werkstatt- und Lagerraum sowie 8 Garagen. Nach Fertigstellung im Jahr 1995 vermietete 
sie zwei Wohnungen verbilligt an die Kinder, die restlichen Wohnungen mit Staffelmietvereinbarungen 
an fremde Dritte. Die gewerblichen Räume wurden an den Ehegatten vermietet. Die Herstellungskosten 
für den Neubau wurde bis auf einen geringen Betrag von 2.000 € durch eine Bank fremdfinanziert. 

Auf Druck der finanzierenden Bank verkaufte die Angestellte von Oktober 1997 bis April 2000 
insgesamt sechs Wohnungen mit Gewinn. Das Finanzamt sah darin gewerblichen Grundstückshandel 
und erließ geänderte Einkommensteuerbescheide, in denen die bisher erklärten Verluste aus Vermietung 
und Verpachtung auch nicht mehr anerkannt wurden. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Den Einwand der Angestellten, sie habe nicht verkaufen wollen, 
alles sei zur Vermeidung von Zwangsversteigerungen aufgrund Druck der Bank geschehen, ließ das 
Gericht nicht gelten. Schon wegen der Finanzierung musste damit gerechnet werden, dass eine 
Veräußerung von Wohnungen unvermeidlich war. 

Unterschiedliche Behandlung von Kundenstamm und Know-how als Geschäftswert, selbstständiges 
immaterielles Wirtschaftsgut oder persönliche Eigenschaft eines Unternehmers 

 

Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu entscheiden, welche Bedeutung dem Geschäftswert bei der 
Veräußerung eines Einzelunternehmens an eine von dem Unternehmer gegründete GmbH zukommt. Bei 
dieser Frage ist vorrangig eine Antwort darauf zu finden, ob es sich um einen selbstständigen originären 
Wert handelt oder ob er Ausdruck des Kundenstamms bzw. Know-hows ist. Er kann seinen Ursprung 
auch in der Persönlichkeit des Unternehmers haben. 

Ein Geschäfts- oder Firmenwert ist der Mehrwert eines Unternehmens, der über den Substanzwert der 
einzelnen materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter abzüglich der Schulden hinausgeht. Er kann 
weder separat veräußert noch entnommen werden. Eine Ausnahme ist lediglich in Betriebsaufspaltungs- 
oder Realteilungsfällen möglich. Kundenstamm oder Know-how als Geschäftswert sind Ausdruck der 
Gewinnchancen eines Unternehmens, die nicht auf einzelnen Wirtschaftsgütern oder der Person des 
Unternehmers beruhen. 

Ist anlässlich der Veräußerung eines Unternehmens ein originärer Geschäfts- oder Firmenwert 
feststellbar, der jedoch im Rahmen der Veräußerung des Unternehmens nicht ausdrücklich mit veräußert 
wird, erhöht sich der Veräußerungsgewinn um diesen Wert. 

Beruht der Mehrwert eines Unternehmens auf den persönlichen Eigenschaften des Unternehmers, 
handelt es sich um unmittelbar von der Person des Unternehmers abhängige Kundenbindungen. Ein 
gedachter Erwerber des Unternehmens würde dafür keinen Kaufpreis zahlen. Bei Handelsunternehmen 
kann dies der Fall sein, wenn der Unternehmer als Person im Vordergrund steht und nach außen in 
Erscheinung tritt, seine Mitarbeiter, die Betriebsorganisation oder die Lage des Betriebs aber für den 
Erfolg unbedeutend sind. 

Kundenstamm und Know-how können sich auch als selbstständige immaterielle Wirtschaftsgüter von 
einem Geschäftswert abheben. Dies geschieht in Form von Kunden- oder Lieferantenlisten. Als solche 
können sie selbstständig veräußert oder verpachtet werden. Kommt es zur Verpachtung und werden alle 
anderen Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens einschließlich eines zusätzlich noch vorhandenen 
Geschäftswerts an die GmbH veräußert, ist der daraus erzielte Gewinn als laufender Gewinn des 
Einzelunternehmens zu versteuern. 

Voraussetzung für Anspruch auf Kindergeld für ein arbeitsloses, behindertes Kind 

Für ein behindertes, arbeitsloses Kind besteht Anspruch auf Kindergeld, wenn die Behinderung in 
erheblichem Umfang Mitursache für die Arbeitslosigkeit ist. Der Anspruch besteht auch ohne diese 
Mitursächlichkeit, wenn die vom Kind erzielbaren Einkünfte nicht ausreichen, um seinen existenziellen 
Grundbedarf und behinderungsbedingten Mehrbedarf zu decken. So hat der Bundesfinanzhof 
entschieden. 

Ein wichtiges Indiz ist der Grad der Behinderung und die Feststellung, dass die Agentur für Arbeit keine 
Stellen mehr vermitteln kann. 
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Bilanzerstellung und -offenlegung für eine in Liquidation befindliche GmbH & Co. KG 

 

Die öffentlich-rechtliche Pflicht, laufende Jahresabschlüsse zu erstellen und diese offenzulegen, trifft auch 
eine in Liquidation befindliche GmbH & Co. KG. Das für den Jahresabschluss innerhalb der Liquidation 
maßgebliche Geschäftsjahr bestimmt sich auch bei der GmbH & Co. KG mangels abweichender 
Beschlussfassung nicht nach dem Kalenderjahr, sondern nach dem mit dem Tag der Auflösung 
beginnenden Jahreszeitraum. Die handelsrechtliche Offenlegungspflicht bezieht sich, soweit ein 
Liquidationszeitraum betroffen ist, auf das jeweilige Liquidationsgeschäftsjahr. 

Das hat das Landgericht Bonn entschieden und deshalb den Erlass eines Ordnungsgelds durch das 
Bundesamt für Justiz wegen Nichtveröffentlichung zum Ende des Kalenderjahres aufgehoben. 

Steuerwirksam gebildete Rückstellung für Nachforderungszinsen muss bei Wegfall der 
Voraussetzungen steuerwirksam aufgelöst werden 

Vor 1999 musste eine Kapitalgesellschaft Nachforderungszinsen zur Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer in ihrer Handels- und Steuerbilanz passivieren. Stand deren Höhe zum Bilanzstichtag 
noch nicht fest, musste die Gesellschaft eine Rückstellung in der voraussichtlich zu erwartenden Höhe 
bilden. Die Buchung erfolgte erfolgswirksam. Ab 1999 sind neben den Steuern selbst auch die 
Nachforderungszinsen nicht mehr steuermindernd zu passivieren. 

Hat die Gesellschaft die Rückstellung gewinn- und damit steuermindernd gebildet, erfolgt die Auflösung 
der Rückstellung gewinn- und damit steuererhöhend. Dies gilt auch dann, wenn im Jahr der Auflösung 
der Rückstellung diese nicht mehr steuermindernd gebildet werden könnte, da die Nachforderungszinsen 
jetzt zu den nichtabziehbaren Betriebsausgaben gehören. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen 
Grundsatz, dass die Korrektur falscher Bilanzansätze dieselbe Gewinn- und Steuerauswirkung haben soll 
wie die Bildung des Bilanzansatzes (sog. Stornierungsgedanke). 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Eigenbedarfskündigung wegen Wohnbedarfs von Nichten und Neffen zulässig 

Die Nichte der Wohnungseigentümerin und Vermieterin hatte den Vertrag mit dem Mieter wegen 
Eigenbedarfs gekündigt. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Kündigung eines Mietverhältnisses 
wegen Eigenbedarfs möglich ist, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine 
Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Zu diesem privilegierten Personenkreis 
gehören auch Nichten und Neffen. Sie gehören zwar nicht zu den engsten Verwandten wie Eltern, Kinder 
oder Geschwister, sie sind aber als Kinder der Geschwister noch eng mit dem Vermieter verwandt. Das 
Gesetz erlaubt die Kündigung von Mietverhältnissen wegen des Wohnbedarfs von Familienangehörigen, 
weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass innerhalb der Familie aufgrund enger Verwandtschaft ein 
Verhältnis enger Verbundenheit und gegenseitiger Solidarität besteht, das die Privilegierung zugunsten 
von Familienangehörigen rechtfertigt. Vom Bestehen einer solchen familiären Verbundenheit und 
Solidarität, die nicht im Einzelfall nachgewiesen sein muss, ist nicht nur bei Geschwistern auszugehen, 
sondern auch bei deren Kindern, das heißt den leiblichen Nichten und Neffen. Diese Wertung ergibt 
sich zwar nicht aus dem Gesetz, ist aber nach Ansicht des Gerichts vor dem Hintergrund anderer 
Regelungen der Rechtsordnung gerechtfertigt. Anhaltspunkte für diese Meinung entnahm das Gericht 
den Regelungen über das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen. Zu dem Kreis der 
Verweigerungsberechtigten gehören auch diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert sind, sowie diejenigen, die in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, mithin Nichten und Neffen. 

Einmalige Kapitalabfindung von privaten Versicherungen bei freiwillig Krankenversicherten 
beitragspflichtig 

Lässt sich ein freiwillig versichertes Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung den Kapitalbetrag 
einer von ihm abgeschlossenen privaten Rentenversicherung auszahlen, so darf dieser anteilig als 
beitragspflichtige Einnahme bei der gesetzlichen Krankenversicherung berücksichtigt werden. Dies hat 
das Bundessozialgericht entschieden. 

Ein 67-jähriger freiwillig Krankenversicherter hatte die Abfindung einer privaten Rente durch einmalige 
Kapitalzahlung beantragt und hierfür ca. 16.600 € erhalten. Daraufhin setzte die Krankenkasse für ihn 
höhere Beiträge fest. Dabei berücksichtigte sie die Kapitalzahlung der privaten Rentenversicherung in der 
Weise, dass diese zehn Jahre lang mit 1/120 des Auszahlungsbetrages in die Berechnung der 
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beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten einfließen sollte. Die hiergegen gerichtete Klage hatte 
keinen Erfolg. 

Das Bundessozialgericht hatte bereits früher entschieden, dass privatrechtliche Renten bei der 
Beitragsfestsetzung berücksichtigt werden dürfen. Diese Anrechnung sei im vorliegenden Fall auch der 
Höhe nach nicht zu beanstanden. 

Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt unbeschadet einer möglichen Insolvenzquote mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens in voller Höhe 

Wird das Entgelt aus einer Lieferung oder sonstigen Leistung uneinbringlich, muss der leistende 
Unternehmer die Umsatzsteuer, die er bei Ausführung der Leistung bereits angemeldet hat, in dem 
Voranmeldungszeitraum berichtigen, in dem das Entgelt uneinbringlich wird. Das Entgelt wird mit 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers in voller Höhe uneinbringlich. 
Eine mögliche Insolvenzquote ist nicht zu berücksichtigen. Erhält der Unternehmer später (zum Teil) das 
Entgelt, muss er die Umsatzsteuer erneut berichtigen. 

Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die 
vorgenannten Grundsätze auch gelten, wenn der Umsatz auf einem zweiseitigen Vertrag beruht, dieser 
bisher nicht oder nicht vollständig erfüllt ist und der Insolvenzverwalter anstelle des Gemeinschuldners 
den Vertrag erfüllt und die Erfüllung von dem Unternehmer verlangt. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit kann die Uneinbringlichkeit einer Forderung nicht von erst später eintretenden 
Umständen abhängen. 

Gewerblicher Grundstückshandel auch bei Wohnungsverkäufen auf Druck einer Bank 

Eine Angestellte erwarb 1992 ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus, das sie ab 1994 mit der 
Familie bewohnte. Auf dem Grundstück errichtete sie ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, einem 
Büro-, einem Werkstatt- und Lagerraum sowie 8 Garagen. Nach Fertigstellung im Jahr 1995 vermietete 
sie zwei Wohnungen verbilligt an die Kinder, die restlichen Wohnungen mit Staffelmietvereinbarungen 
an fremde Dritte. Die gewerblichen Räume wurden an den Ehegatten vermietet. Die Herstellungskosten 
für den Neubau wurde bis auf einen geringen Betrag von 2.000 € durch eine Bank fremdfinanziert. 

Auf Druck der finanzierenden Bank verkaufte die Angestellte von Oktober 1997 bis April 2000 
insgesamt sechs Wohnungen mit Gewinn. Das Finanzamt sah darin gewerblichen Grundstückshandel 
und erließ geänderte Einkommensteuerbescheide, in denen die bisher erklärten Verluste aus Vermietung 
und Verpachtung auch nicht mehr anerkannt wurden. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Den Einwand der Angestellten, sie habe nicht verkaufen wollen, 
alles sei zur Vermeidung von Zwangsversteigerungen aufgrund Druck der Bank geschehen, ließ das 
Gericht nicht gelten. Schon wegen der Finanzierung musste damit gerechnet werden, dass eine 
Veräußerung von Wohnungen unvermeidlich war. 

Berücksichtigung des Kindesunterhalts bei Unterhaltsleistungen an Lebensgefährtin 

Unterhaltsaufwendungen für einen Lebenspartner sind als außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen, wenn diesem öffentliche Mittel wegen einer Haushaltsgemeinschaft nicht gewährt 
werden. Wie die Höhe des abzugsfähigen Betrags ermittelt wird, hängt von den individuellen 
Verhältnissen ab. Gehört zur Haushaltsgemeinschaft ein unterhaltsberechtigtes Kind, sind die für die 
Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehenden Mittel um den nach steuerlichen und zivilrechtlichen 
Grundsätzen ermittelten Mindestunterhaltsbedarf des Kindes zu kürzen. Folgende Beispielsrechnung 
macht dies deutlich: 

Dem Unterhaltsleistenden zur Verfügung stehende Mittel 14.537 € 

Dem Empfänger zur Verfügung stehende Mittel   1.177 € 

Summe: 15.714 € 

abzüglich Mindestunterhalt Kind (87 % von 3.648 €)   3.174 € 

Summe: 12.540 € 

Davon ½ als Unterhaltsleistung zu berücksichtigen   6.270 € 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Eigenbedarfskündigung wegen Wohnbedarfs von Nichten und Neffen zulässig 

Die Nichte der Wohnungseigentümerin und Vermieterin hatte den Vertrag mit dem Mieter wegen 
Eigenbedarfs gekündigt. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Kündigung eines Mietverhältnisses 
wegen Eigenbedarfs möglich ist, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine 
Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Zu diesem privilegierten Personenkreis 
gehören auch Nichten und Neffen. Sie gehören zwar nicht zu den engsten Verwandten wie Eltern, Kinder 
oder Geschwister, sie sind aber als Kinder der Geschwister noch eng mit dem Vermieter verwandt. Das 
Gesetz erlaubt die Kündigung von Mietverhältnissen wegen des Wohnbedarfs von Familienangehörigen, 
weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass innerhalb der Familie aufgrund enger Verwandtschaft ein 
Verhältnis enger Verbundenheit und gegenseitiger Solidarität besteht, das die Privilegierung zugunsten 
von Familienangehörigen rechtfertigt. Vom Bestehen einer solchen familiären Verbundenheit und 
Solidarität, die nicht im Einzelfall nachgewiesen sein muss, ist nicht nur bei Geschwistern auszugehen, 
sondern auch bei deren Kindern, das heißt den leiblichen Nichten und Neffen. Diese Wertung ergibt 
sich zwar nicht aus dem Gesetz, ist aber nach Ansicht des Gerichts vor dem Hintergrund anderer 
Regelungen der Rechtsordnung gerechtfertigt. Anhaltspunkte für diese Meinung entnahm das Gericht 
den Regelungen über das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen. Zu dem Kreis der 
Verweigerungsberechtigten gehören auch diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert sind, sowie diejenigen, die in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, mithin Nichten und Neffen. 


